
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES 

DES KANTONS SOLOTHURN 

VOM 

10. Augu.st 1973 Nr. 4520 

:':ö1i"e·:\s!inwohri~rgemeinde. Däniken unterbreitet dem Regierungsrat 
.. 

eine geringfügige Aenderung-des Strassen- Baulinien- und Zonen- 
planes Oberdorf-West. Die Planvorlage betrifft eine Umzonung 
des Grundstückes GB Nr. 1258 von der Grünzone in die Zone W3 

· ·fUr die Realisierung- einer neuen Milchze11trale der Milchge 
nossenschaft Däniken • 

. Die öffentliche Auflage erfolgte vom 16 .10. - 15.11.1967. 
Es wurden kqJp.e Einsprachen e tnger-e.i.ch't , 

Der Gern.-einde~at hat die Aenderung in der Sitzung vom 20.11.1967 
genehmigt,wozu er gemäss § 15 des Baugesetzes zuständig war. 

Formell -wurde das Verfahren r,ichtig durchgejührt 

Materiell sind keine Bemerkungen anzubringen 

Es wird 
beschlossen: 

1. Die Aenderung des Strassen- Baulinien- und Zonenplanes 
Oberdorf-West (Umzonung des Grundstückes GB Nr. 1258 von 
der Grünzone in die Zone W3) ·wird genehmigt. 

2. Die Gemeinde wird verhalten, dem kantonalen Amt für Raum 
planung bis zum 30. September 1973 noch drei von der Ge 
meindebehörde unterzeichnete Exemplare des Planes zuzu 
stellen, wovon mindestens 1 Exemplar auf Leinwand aufge 
zogen. Der Plan hat zudem den Massstab und die Nordrichtung 
aufzuweisen. 
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